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Aussteller- 
informationen

Köln	 30 Sep. – 01. Okt.	 2026
Berlin	 11. – 12. Nov.	 2026

Hamburg	 17. – 18. März	 2027
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70 6,5
Milliarden Euro  
Investitionsvolumen  
für den Schulbau & 
das Startchancen-
Programm

Milliarden Euro  
Investitionsbudget 
für die Digitalisierung

Liebe SCHULBAU-Familie,
schön, dass Sie mit dabei sein möchten, wenn es um 
zukunftsweisenden und visionären Bildungsbau geht.

Bis zum Jahr 2035 sind mehr als 56,5 Milliarden Euro 
für den Schulbau und die Digitalisierung sowie 20 Mil-

liarden Euro für das Startchancen-Programm bewilligt worden. Da uns die Zukunft 
und die unserer Kinder sehr am Herzen liegt, veranstalten wir fünf Mal im Jahr 
unsere SCHULBAU Salon & Messe – alles rund um den Bildungsbau! Wir arbeiten 
eng mit allen großen deutschen Städten zusammen und passen unsere Vorträge 
an das jeweilige Bundesland an.

Mit im Programm ist auch Kopenhagen, unser internationaler Think Tank, der  
einen Blick in den modernen Bildungsraum mit Fokus auf die Nordics und das 
restliche Europa wirft. Auf dem Programm unserer Messen in Deutschland stehen 
renommierte nationale und internationale Vortragende. Außerdem bieten wir  
Podiumsdiskussionen an, sowie Netzwerken und Matchmaking zwischen allen  
anwesenden Experten, Gästen und Ausstellern.

Wir bringen alle zusammen, die im Bildungsbau tätig sind, die Zukunft weiterent-
wickeln und sich mit den Entscheidern der Szene vernetzen wollen.  
Werden auch Sie ein Teil unserer SCHULBAU-Familie!

Herzlichst, 
Ihre Kirsten Jung

	© Marion Kofahl
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Gute Gründe für Ihre Messeteilnahme

1 Treffen Sie Entscheider

Verantwortliche für den Bildungsbau aus 
Städten, Kommunen und privaten Schul-
trägern, Investoren, Planer, Schulleiter und 
Architekten.

2 Who is who

Lernen Sie die Player der aktuellen Trends 
im Bildungsbau kennen. Die SCHULBAU  
Salon & Messe ist mittlerweile der Hotspot 
der Szene.

3 Hohes Investitionsbudget

Unabhängig von allen Krisen sind 76,5 Mil-
larden Euro für den Schulbau in Deutsch-
land verabschiedet. Sichern Sie sich Ihren 
Stand!

4 Innovationen

Hier präsentieren Sie Ihre innovativen Pro-
dukte und Lösungen für den Bildungsbau 
der Zukunft. Hier treffen Sie punktgenau 
Ihre Zielgruppe.

5 Werbung in Print,  
Online & Social Media

Nutzen Sie unsere verlagseigenen Medien, 
die zu den Messen erscheinen (Magazine 
SCHULBAU und fassadentechnik), sowie 
unsere Newsletter und Social Media-Kanä-
le, um Ihre Zielgruppen zu erreichen. Profi-
tieren Sie von unseren Kooperationen mit 
Deutschlands führenden Architekturmagazi-
nen und allen wichtigen Fachverbänden.

6 Fachkongress

Messebegleitend findet unser Fachkon-
gress statt, an dem Sie sich als Aussteller 
ebenfalls beteiligen können. Platzieren Sie 
Ihre Themen rund um den Bildungsbau der 
Zukunft.
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Zahlen und Fakten

Besucherstruktur

29 %

2 %

28 %12 %

8 %

8 %

7 %

6 %

Architekten

Amtsräte

Behörden, öffentliche & 
private Investoren

Schulleiter

Bauingenieure

Stadtplaner

Bildungsplaner

Bürgermeister

Aussteller nach  
Branchen

15 %

13 %

10 %

11 %10 %

13 %

8 %

8 %

12 %
Architektur- &  
Planungsbüros

Fassadentechnik/
Brandschutz

Einrichtung/Modulare 
Systeme

Farben/Oberflächen/
BodenbelägeLüftung/RWA/ 

Klimatisierung

Licht & Akustik

Sanitär- 
einrichtungen

Mobile Räume & 
Raumkonzepte

Sonstige (Spielgeräte, Außenraumgestaltung, 
Lernsoftware, Sporthallen, Ernährung, etc.)
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Angebot und Kontakt

Unsere Angebote
Alle Preise auf Anfrage.

Wir freuen uns über  
Ihren Anruf!

Alle Messen in Deutschland

Standfläche 6 m²
Inkl. 15 Besuchertickets, Zzgl. Messestand: 
Rück- und Seitenwände, 2 Langarmstrahler, 
1 Tisch, 2 Stühle, 1 Steckdose, Blendenbe-
schriftung (max. 15 Buchstaben) 

Standfläche 12 m²
Auf Anfrage möglich.

Zusätzliche Standausstattung kann direkt beim  
Messebauer bestellt werden.

Vortrags-Slot auf der Bühne
15 Minuten Experten Lab

Think Tank in Kopenhagen & Berlin

Fläche & Slot auf Anfrage buchbar.

Cubus Medien Verlag GmbH
Knauerstraße 1
Knauerstraße 9–11
20249 Hamburg

Andreas Felmy
Senior Sales Manager 
+49 40 80 80 57 284
andreas.felmy@cubusmedien.de

Kirstin Ahrndt-Buchholz
Senior Sales Manager 
+49 40 80 80 57 289
kirstin.buchholz@cubusmedien.de 

Stefan Gropp
Operation, Programm Management
+49 40 80 80 57 285
stefan.gropp@cubusmedien.de
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Öffentliche Institutionen Forschung und Lehre

Medien

Kammern und Verbände Stiftungen

International
Das Magazin von der Kita bis zum Campus

Partner
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§ 1 Geltungsbereich
Diese Bedingungen gelten für den Vertrag zwischen uns, der Cubus Medien 
Verlag GmbH, Knauerstraße 9, 20249 Hamburg, als Veranstalter und Ihnen 
als Aussteller.
Ihre abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit 
wir diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Wir sind berechtigt, die-
se AGB auch nach Vertragsschluss für das laufende Vertragsverhältnis nach 
Maßgabe dieser Bestimmung zu ändern. Die jeweilige Änderung werden wir 
Ihnen schriftlich bekannt geben und Sie darauf hinweisen, dass die jeweilige 
Änderung Gegenstand des zwischen uns bestehenden Vertrages wird, wenn 
Sie dieser Änderung nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab Bekannt-
gabe der Änderung schriftlich oder mündlich widersprechen. Wenn Sie nicht 
binnen dieser 6 Wochen widersprechen, gilt Ihr Schweigen als Zustimmung 
zu der Änderung. Wenn Sie widersprechen, gilt die Fassung zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses fort. Nicht unter diese Bestimmung fallen notwendige 
Änderungen bzw. Anpassungen des Ablaufs der Veranstaltung wie z.B. An-
passungen von Hygieneregelungen oder des Programms.

§ 2 Vertragsschluss, Vertragsgegenstand
Der Ausstellervertrag kommt nur durch schriftliche Vereinbarung zustande. 
In der Übersendung des Anmeldeformulars an Sie liegt unser Angebot. Sie 
nehmen das Angebot an, indem Sie die Anmeldung ausgefüllt per E-Mail und 
unterschrieben innerhalb von 7 Tagen an uns zurücksenden. Dann kommt der 
Vertrag unter den gegebenen Bedingungen zustande. Der Vertrag steht unter 
der auflösenden Bedingung, dass nicht mehr Aussteller das Angebot anneh-
men als wir Plätze zur Verfügung haben. In diesem Fall können wir innerhalb 
von 5 Tagen nach Eingang Ihres Anmeldeformulars bei uns wieder vom Ver-
trag zurücktreten. Vertragsgegenstand ist der sich aus dem Anmeldeformular 
bzw. der Standbestätigung ergebende Leistungsumfang. Zusätzliche Leistun-
gen können nach aktuell gültigem Katalog kostenpflichtig hinzugebucht wer-
den. Angestellte oder freie Mitarbeiter von uns sind nicht berechtigt, münd-
liche Nebenabreden zu treffen oder schriftliche Zusicherungen zu geben, die 
über den eigentlichen Vertrag hinausgehen, es sei denn, dass wir diese Per-
son zuvor ausdrücklich als berechtigt benannt haben.
Aus einer Reservierung oder Vormerkung können Sie keinen Anspruch auf 
Teilnahme herleiten, sofern die Reservierung oder Vormerkung durch uns 
nicht ausdrücklich als verbindlich vorgenommen wurde. Kommt es zu einer 
Transformation der Präsenzveranstaltung in den digitalen Bereich, oder so-
weit bereits von vornherein vereinbart ist, dass die Veranstaltung ganz oder 
teilweise digital stattfinden kann/wird, so gilt § 21.
Sie sind im allseitigen Interesse verpflichtet, die Vorgaben der Veranstaltungs-
stätte mit Blick auf Sicherheit, Brandschutz und Hygiene zu beachten. Vorrang 
haben im Einzelfall die Richtlinien der Veranstaltungsstätte. Im Übrigen gelten 
die Geschäftsbedingungen, Technischen Bestimmungen und Sicherheitsbe-
stimmungen der jeweiligen Veranstaltungsstätte, die Sie anerkennen, sich ih-
nen unterwerfen und bei Bedarf bei uns einholen können.

§ 3 Ausstellergebühren / Zahlungsbedingungen
Die vereinbarten Kosten und Gebühren sind im Voraus unverzüglich nach Er-
halt der Aufforderung bzw. Rechnung, spätestens jedoch vor Aufbaubeginn, 
zu zahlen, soweit nicht ein anderer Zahlungstermin vereinbart ist. Bei Verzug 
sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von mind. 5% geltend zu machen, 
ebenso den tatsächlichen Schaden. Maßgeblich ist der Zahlungseingang 
auf unserem Konto. Erfolgt der Zahlungseingang nicht spätestens 2 Wochen 
nach Rechnungsstellung bzw. 12 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, sind wir 
berechtigt anderweitig über die Standfläche zu verfügen; wir behalten aber 
unseren Zahlungsanspruch. Etwaige mit der Zahlung/Überweisung verbunde-
nen Kosten tragen Sie. Angegebene Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlich 
geschuldeter Umsatzsteuer und gelten in Euro. Die vereinbarten Standgebüh-
ren sind auch dann zu bezahlen, wenn Sie Ihren Stand bzw. die Fläche aus 
von uns zu vertretenden Gründen und außerhalb von Höherer Gewalt nicht 

besetzen. Wir können Sie zur Erklärung auffordern, ob Sie den Stand noch 
besetzen werden; erhalten wir hierauf keine unverzügliche Antwort, können 
wir den Stand anderweitig vergeben oder den Leerstand dekorieren. Die Kos-
ten einer angemessenen Dekoration können wir Ihnen in Rechnung stellen. 
Bei einer anderweitigen Vergabe an Dritte behalten wir unseren Anspruch auf 
die Gebühren abzüglich der Einnahmen durch den Dritten, aber zuzüglich der 
Kosten für den von uns geleisteten Mehraufwand. Mit den Ausstellergebühren 
ist nur der Standard- Festpreis abgedeckt, der sich aus dem Anmeldeformular 
ergibt. Zusätzliche Ausstattungswünsche, Mietkosten, Anschlüsse für Telefon, 
WLAN Strom und Wasser, Parkgebühren und andere anfallende Nebenkosten 
usw. kommen hinzu. Mit der Anmeldung überlassen Sie uns die dort ange-
gebenen bzw. von uns angeforderten Texte/Logos/ Daten, die wir für einen 
reibungslosen Messestand benötigen. Wir können, soweit dies redaktionell 
notwendig ist, Ihre Texte ändern, soweit dadurch nicht der Kerngehalt des Tex-
tes verändert wird. Nachträglich können diese Texte nur gegen Aufwandsent-
schädigung geändert werden. Für die Inhalte gilt insbesondere § 9. 
Die Rechnung für Dänemark kann gesondert abgerechnet werden über  
Salooning Green Future ApS (ohne Rabatte und ohne MwSt.)

§ 4 Standplatz und Vergabe
Wir können die Flächen in eigenem Ermessen den Ausstellern zuordnen, ein 
Anspruch auf eine bestimmte Fläche besteht nur, wenn dies verbindlich schrift-
lich vereinbart ist. Wir können die zugewiesene Standfläche, soweit nicht ver-
bindlich vereinbart, verlegen, soweit die Verlegung für Sie zumutbar ist und 
den Vertragszweck nicht beeinträchtigt. Soweit Änderungen durch unvorher-
gesehene Ereignisse (z.B. Höhere Gewalt) Änderungen notwendig machen, 
wird vereinbart, dass Änderungen und Anpassungen von Standflächen und 
-größen stets als milderes Mittel vor einer Absage/Kündigung gelten (vgl. § 21 
Absatz 1) und beide Vertragspartner zunächst versuchen werden, die Notwen-
digkeit in Einklang mit dem Vertragszweck zu bringen. Die Überlassung eines 
Standplatzes erfolgt unter der Bedingung, dass der Ausstellungsstand, seine 
Inhalte, dort präsentierte Waren, die Art der Präsentation und das Personal 
Dritte nicht belästigen, insbesondere auch andere Aussteller nicht stören und 
dem Veranstaltungszweck entgegenstehen und am Stand keine Waren oder 
Leistungen oder Gegenstände präsentiert werden, die Rechte Dritter verlet-
zen (z.B. Markenrechte). Als mildestes Mittel können wir solche Waren oder 
Leistungen oder Gegenstände vom Stand auf Ihre Kosten entfernen lassen, 
bei schwerwiegenden Verstößen (z.B. im Verhältnis zur Anzahl der Waren/
Leistungen und Gegenstände insgesamt, bei außergewöhnlich hohen Wer-
ten, die im Streit stehen oder bei Wiederholung der unerlaubten Präsentation 
können wir den Stand schließen bzw. die Überlassung widerrufen.
Eine Überlassung der Ihnen zugewiesenen Fläche an Dritte (auch Unteraus-
steller) ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch uns erlaubt. 
Sie sind dann dafür verantwortlich, dass der Dritte unsere Bedingungen an-
erkennt und einhält. Eine Zustimmung durch uns entlässt Sie nur dann aus 
den hier genannten Rechten und Pflichten, wenn wir dies ausdrücklich schrift-
lich vereinbart haben.

§ 5 Speed Dating – Zusatzleistung, Teilnahmebedingungen und Vergütung
(1) Das im Rahmen der Veranstaltung angebotene „Speed Dating“ stellt eine 
optionale Zusatzleistung dar und ist nicht Bestandteil der regulären Stand-
buchung.
(2) Die Teilnahmegebühr beträgt 70,00 EUR pro Veranstaltungstag zzgl. der 
jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
(3) Die Teilnahme am Speed Dating setzt eine Anmeldung durch den Aus-
steller voraus. Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller verbindlich sein Teil-
nahmeinteresse. Ein Anspruch auf Annahme der Anmeldung oder auf Durch-
führung einer bestimmten Anzahl von Gesprächen besteht nicht.
(4) Die Teilnehmerzahl sowie die Anzahl der verfügbaren Gesprächsslots sind 
aus organisatorischen Gründen begrenzt und richten sich nach den zeitlichen, 
räumlichen und personellen Kapazitäten des Veranstalters.

(5) Die Einteilung der Teilnehmer, die Zuweisung von Gesprächspartnern, die 
Festlegung der Gesprächsdauer sowie die konkrete Ausgestaltung des For-
mats erfolgen durch den Veranstalter nach billigem Ermessen unter Berück-
sichtigung des Veranstaltungszwecks. Ein Anspruch auf persönliche Anspra-
che durch den Veranstalter oder auf eine bestimmte Form der Durchführung 
besteht nicht.
(6) Der Veranstalter ist berechtigt, das Format des Speed Datings aus orga-
nisatorischen Gründen anzupassen, insbesondere Zeitfenster zu verändern, 
Teilnehmer in Gruppen einzuteilen, Gesprächszeiten zu verkürzen oder das 
Format in ein strukturiertes Networking-Format umzuwandeln, sofern der we-
sentliche Charakter der Veranstaltung erhalten bleibt.
(7) Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die verfügbaren Kapazitäten, erfolgt 
die Berücksichtigung der Anmeldungen nach sachlichen Kriterien, insbeson-
dere nach Reihenfolge des Anmeldungseingangs, organisatorischen Ge-
sichtspunkten oder thematischer Passung. Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme 
besteht nicht.
(8) Die Teilnahmegebühr entsteht mit verbindlicher Anmeldung zum Speed 
Dating und ist unabhängig vom individuellen wirtschaftlichen Erfolg oder der 
tatsächlichen Anzahl geführter Gespräche geschuldet, sofern dem Aussteller 
die Teilnahme im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten eröffnet wurde.
(9) Sollte die Durchführung des Speed Datings aus Gründen, die ausschließ-
lich vom Veranstalter zu vertreten sind, vollständig entfallen, wird die Teilnah-
megebühr erstattet. Weitergehende Ansprüche des Ausstellers sind ausge-
schlossen, soweit gesetzlich zulässig.
(10) Die Abrechnung der Teilnahmegebühr erfolgt gesondert oder gemeinsam 
mit der Standmiete. Der Rechnungsbetrag ist mit Rechnungsstellung ohne Ab-
zug zur Zahlung fällig, sofern kein abweichendes Zahlungsziel vereinbart ist.

§ 6 Unsere Leistungen
Unsere konkreten Leistungen ergeben sich aus dem individuellen Vertrag. 
Soweit nicht anders vereinbart, stellen wir nur eine leere, ebenerdige Fläche 
auf dem Veranstaltungsgelände zur Verfügung. Wir können einzelne Leistun-
gen durch ähnliche Leistungen ersetzen, soweit sie für Sie zumutbar sind und 
den Vertragszweck nicht beeinträchtigen. Leistungen, die von Ihnen nicht in 
Anspruch genommen werden, führen nicht zu einer Minderung eines etwa 
vereinbarten Teilnahmepreises, soweit die Nichtinanspruchnahme nicht durch 
uns verschuldet ist.

§ 7 Leistungen und Pflichten des Ausstellers
Allgemein gilt: Durch eine Nicht-Kontrolle, eine Nicht-Ahndung oder ein Un-
tätigsein durch uns entsteht ausdrücklich keine Duldung etwaiger Verstöße 
gegen diese AGB und Vereinbarungen, und damit auch kein Anspruch für Sie 
auf Fortbestand bzw. Bestandsschutz vertrags-, rechts- oder sonst ordnungs-
widriger Handlungen oder Unterlassungen.
Sie verpflichten sich, soweit nicht anders vereinbart, zu folgenden Leistungen:
•	 Zahlungen des Teilnahmepreises und etwaiger Nebenkosten.
•	 Aufbau, Betrieb und Abbau des eigenen Standbereichs.
•	 Entsorgung des eigenen Mülls.
•	 Verräumung des eigenen Verpackungsmaterials und Werbematerials.
•	 Betrieb des eigenen Standbereiches, personelle Besetzung des eigenen 

Standbereichs nach Maßgabe dieser Bedingungen.
•	 Mitbringen von eigenem Werbematerial.
•	 Erfüllung eigener Zahlungspflichten wie z.B. GEMA, Künstlersozialkasse, 

Genehmigungen usw.
•	 Beachtung dieser Allgemeinen Bedingungen.
•	 Sie tragen die für Ihre Leistungen anfallenden Kosten selbst.
•	 Sie haben ihren Präsenz-Stand/Bereich so aufzustellen und zu betreiben, 

dass er die Ihnen zustehende Fläche nicht überschreitet und andere (Mit-)
Aussteller nicht stört oder beeinträchtigt.

•	 Ihr Stand, Standbauten und angebotene Leistungen und Waren sowie das 
Auftreten Ihrer Beschäftigten bzw. Gehilfen müssen dem Veranstaltungs-
zweck entsprechen.

•	 Verherrlichung oder Verniedlichung von Gewalt, Krieg, Rassismus, Diskrimi-
nierung, Extremismus und dergleichen ist verboten und zu unterlassen bzw. 
zu unterbinden.

•	 Die Verwendung von Waffen, waffenähnlicher Gebilde, gefährlicher Gegen-
stände oder anderer Inhalte, die gesundheitsgefährdend sein können, ist 
verboten.

•	 Ebenso verboten sind Handlungen, die Gäste, Teilnehmer oder andere Per-
sonen dazu veranlassen könnten, den friedlichen Ablauf der Veranstaltung 
zu stören bzw. zu beeinträchtigen.

•	 Sie sind verpflichtet, Ihren Bereich stets sauber und aufgeräumt zu halten.
•	 Sie müssen Ihren Bereich während der gesamten Veranstaltungszeit so-

wohl mit kundigem Personal als auch mit angemeldeten (Werbe-)Materialien 
und Waren vollständig und durchgehend besetzt halten. Mindestens eine 
Person am Stand muss die deutsche Sprache beherrschen.

•	 Sie müssen bis zum offiziellen Ende des jeweiligen Veranstaltungstages 
Ihren Standbereich betreiben. Ein vorheriger Abbau oder vorheriges Ver-
lassen des Standes ist nur nach unserer Zustimmung und nur aus wichtigem 
Grund erlaubt.

•	 Sie dürfen ausschließlich die Leistungen, Produkte und Waren anbieten, für 
die Sie angemeldet sind.

•	 Für die Ausstattung des Standes sind Sie selbst verantwortlich, soweit nichts 
anderes vereinbart ist.

•	 Für den sicheren Betrieb des Standes sind Sie selbst verantwortlich. Auch 
eine Abnahme oder eine Begehung bspw. durch uns, den Betreiber der Ver-
anstaltungsstätte, die Feuerwehr oder das Ordnungsamt usw. befreit Sie 
nicht von Ihrer Verantwortung.

•	 Der Stand darf in seiner Lage und Größe nicht verändert oder erweitert werden.
•	 Jegliche Aktivitäten durch Sie oder Ihre Beauftragten außerhalb des Stan-

des (z.B. Werbung) sind nur mit unserer vorherigen, ausdrücklichen schrift-
lichen Zustimmung erlaubt.

•	 Jegliche Art von Werbung auf der Veranstaltung außerhalb Ihres Standes 
dürfen Sie nur mit unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung betrei-
ben. Das Verteilen von Flyern u.ä. ist außerhalb der Fläche grundsätzlich 
verboten.

•	 Verboten ist auch die Werbung für Dritte, soweit diese Dritte nicht angemel-
dete und zugelassene Mit- oder Unteraussteller sind.

•	 Die und Ihre Mitarbeiter bzw. Ihr beauftragtes Personal dürfen, soweit sie in 
Dienst sind oder der Dienst noch bevorsteht, bei/während der Anwesenheit 
auf dem Veranstaltungsgelände keinen Alkohol oder berauschende Mittel 
konsumieren und nicht unter Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mit-
teln stehen.

•	 Drohnen oder Fluggeräte dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche, 
vorherige Erlaubnis auf dem Gelände und in einer Umgebung von bis zu 
500 Metern um die Geländegrenze nicht eingesetzt werden. Unsere Erlaub-
nis steht stets unter dem Vorbehalt auch etwaiger behördlicher Erlaubnisse, 
für deren Einholung und Kosten Sie verantwortlich sind.

•	 Sie sind verpflichtet, unseren Weisungen bzw. denen unseres Ordnungsper-
sonals Folge zu leisten. Ansprüche hieraus gegen uns sind ausgeschlossen, 
soweit wir die Notwendigkeit der Weisungen nicht zu vertreten haben.

•	 Wir und unser beauftragtes Personal haben das Recht, jederzeit den Stand 
und alle Nebenflächen zu betreten und die Einhaltung der Vereinbarungen 
und Vorschriften zu kontrollieren.

Anlieferungen während der Veranstaltung: 
Warenlieferungen oder -abholungen und jegliche Anfahrten mittels Fahrzeu-
gen an den Stand dürfen nur außerhalb der Öffnungszeiten bzw. Veranstal-
tungszeiten erfolgen. Für etwa erforderliche Nachlieferungen während der 
Öffnungszeiten darf kein Kraftfahrzeug oder ähnliches Transportmittel be-
nutzt werden. In jedem Fall sind die verkehrsrechtlichen Vorschriften sowie 
etwaige Vorgaben des Betreibers der Versammlungsstätte zu beachten.
Zu erwartende Anlieferungen von Messeständen, Ausstellungsmaterialien, 
Materialien (Prospekte o.ä.) usw. vor Ihrem eigenen Aufbau sind im Voraus 
dem Veranstaltungsort bekanntzugeben und für die Anlieferung und Zwi-
schenlagerung mit einem deutlichen Hinweis auf die Veranstaltung zu ver-
sehen. Eine Anlieferung ist maximal 1 Tag bei der Kompakt-Messe bzw. 2 Tage 
bei allen anderen Messen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Eine frühere An-
lieferung ist in Absprache mit dem Veranstaltungsort bzw. uns gegen zusätz-
liches Entgelt möglich. Das Zustandekommen eines Verwahrungsvertrages 
gemäß § 688 BGB wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Betriebszeiten der Stände entsprechen der Öffnungszeit der vertragsgegen-
ständlichen Veranstaltung und werden von uns vorab konkret mitgeteilt. Wäh-
rend der Betriebszeiten ist die Standbetreuung in ausreichender Form mit 
fachkundigem Personal zu gewährleisten. Die vom Veranstalter mitgeteilten 
Auf- und Abbauzeiten sind strikt einzuhalten.
Das Befahren der Veranstaltungsfläche ist während der Öffnungszeit unter-
sagt. Für den Transport zur, in und von der Ausstellungsfläche sind Sie selbst 
verantwortlich. Maßgeblich für den rechtzeitigen Abbau ist die besenreine 
Übergabe an uns. Vom Veranstalter gemietete Messestände sind sorgsam zu 
behandeln. Insbesondere ist das Nageln, Bohren und Kleben auf allen Flä-
chen untersagt.
Der Abbau bzw. Rückbau ist erst mit dem Schluss der offiziellen Öffnungszei-
ten der Veranstaltung erlaubt. Messestände, Ausstellungsgegenstände oder 
sonstige Materialien müssen nach Beendigung der Veranstaltung unverzüg-
lich entfernt werden und die überlassene Fläche besenrein herausgegeben 
werden; eine Zwischenlagerung ist ggf. nach vorheriger Vereinbarung und ge-
gen Entgelt möglich. Das gilt entsprechend für die Zwischenlagerung jeglicher 
Transportbehältnisse während der Veranstaltung. Das Zustandekommen eines 
Verwahrungsvertrages gemäß § 688 BGB wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Der Aussteller hat dem Veranstalter Schäden, die durch unsachgemäße Be-
handlung der Standflächen, Aufbauten und Einrichtungen verursacht wurden, 
zu ersetzen. Generell sorgen Sie für den Transport von eingebrachten Materia-
lien innerhalb des Veranstaltungsortes. Das Befahren des Geländes ist nur mit 
unserer vorherigen ausdrücklichen Genehmigung erlaubt. Das Parken auf der 
Veranstaltungsfläche ist untersagt. Die Zeiten für die Anlieferung außerhalb 
der Veranstaltungszeiten werden von uns vorab mitgeteilt.
Fahrzeuge, die das Gelände erlaubterweise zum Be- oder Entladen befahren, 
müssen das Gelände unverzüglich wieder verlassen, wenn der Ladevorgang 
beendet ist. Von uns ausgehändigte Durchfahrtsscheine müssen stets aus-
gefüllt und gut sichtbar im Fahrzeug hinterlegt werden. Dafür teilen Sie uns 
auch die Daten des Fahrzeugs mit. Das Befahren auf dem Gelände ist nur 
in Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Fahrzeuge und Hilfsmaschinen (z.B. auch 
Stapler) dürfen nur im Rahmen ihrer zweckgemäßen Bestimmung auf dem 
Gelände genutzt werden. Das Befahren von Grünflächen und unbefestigten 
Wegen ist nicht erlaubt. Etwa notwendige Ausnahmegenehmigungen (z.B. bei 
einem Gewicht von mehr als 7,5t, bei Sonntagsfahrten usw.) müssen Sie selbst 
beantragen und bezahlen und uns nachweisen.
Strom-, Wasser- und sonstige technische Anschlüsse können dem Aussteller 
gegen Entrichtung von Anschluss- und Nutzungsgebühren zur Verfügung ge-
stellt werden. Installationen an Versorgungsleitungen dürfen ausschließlich 
von Partnerunternehmen des Veranstalters ausgeführt werden. Sämtliche 
Geräte, Anlagen und Installationen des Ausstellers müssen den relevanten 
Normen und den veranstaltungsrechtlichen Vorschriften und Auflagen ent-
sprechen.
Zu keinem Zeitpunkt dürfen Rettungswege, Sicherheitseinrichtungen, Brand-
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schutzeinrichtungen (z.B. Feuerlöscher, Hydranten) ganz oder teilweise ver-
stellt, zugeparkt, zugedeckt oder sonst beeinträchtigt oder zweckentfremdet 
werden. Alle Standbauteile/Materialien müssen den sicherheits- und brand-
schutztechnischen Bestimmungen bzw. DIN-Normen entsprechen und schwer 
entflammbar sein. Bestätigungen über die Schwerentflammbarkeit bzw. über 
eine vorschriftsmäßig durchgeführte Imprägnierung sind jederzeit bereit zu 
halten. Alle Feuerlöscher müssen eine aktuelle Prüfung vorweisen, die nicht 
älter als zwei Jahre ist. Das Vorhandensein der Feuerlöscher wird von uns vor 
Veranstaltungsbeginn überprüft; ungeachtet einer solchen Prüfung bleiben 
Sie für die Funktionsfähigkeit verantwortlich.

§ 8 Bewachung
Es erfolgt außerhalb der Veranstaltungszeiten durch uns nur eine allgemeine 
Bewachung des Veranstaltungsgeländes. Sie sind selbst verantwortlich, Ihr 
Mobiliar, die von Ihnen genutzten Gegenstände und die von uns überlassenen 
Gegenstände zu sichern und/oder zu versichern. Wenn Sie selbst außerhalb 
der Betriebszeiten/ Öffnungszeiten eine Bewachung Ihres Standes oder Ihres 
Equipments vornehmen möchten, so müssen Sie diese über uns bestellen 
bzw. anmelden. Auch in diesem Fall haben wir oder unser beauftragtes Perso-
nal ein jederzeitiges Betretungsrecht des Standes.

§ 9 Sicherheit
Sie und wir sind uns darin einig, dass Vorschriften zur Sicherheit von Besu-
chern, Mitwirkenden, Arbeitnehmern und sonstigen beteiligten Personen 
einer Veranstaltung mit höchster Priorität einzuhalten sind. Hierunter fallen 
insbesondere auch die Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutzrege-
lungen. Dies gilt auch dann, wenn die Vertragspartner die tatsächliche Tätig-
keit in einem anderen Staatsgebiet außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ausführen, in dem es keine oder keine vergleichbaren Schutzvorschriften 
gibt. Sie unterstützen uns in der Um- und Durchsetzung des Sicherheitskon-
zepts. Sie werden Ihr Personal und Ihre Dienstleister in das Sicherheitskon-
zept oder in die Sie betreffenden Teile davon ordnungs-gemäß einweisen und 
an etwaigen Übungen und Besprechungen hierzu teilnehmen. Angeordnete 
oder allgemein anerkannte Hygieneregeln in Bezug auf Infektions- und Ge-
sundheitsschutz sind unbedingt und stetig einzuhalten. Sie werden jeweils 
auch andere von Ihnen beauftragte Dienstleister, insbesondere Subunterneh-
mer, zur Einhaltung hierzu verpflichten.

§ 10 Nutzung von Marken, Kennzeichen, Urheberrechten
Beide Vertragspartner sichern zu, dass der jeweils andere Vertragspartner Na-
men, Werke, Titel, Kennzeichen und Marken (im Weiteren nur noch: Kennzei-
chen) öffentlich zum Zwecke der Vertragsdurchführung nutzen darf und dazu 
jeweils ein einfaches Nutzungsrecht erhält und sichern zu, dass diese Rechte 
frei von Rechten Dritter sind. Beide Vertragspartner verpflichten sich, bereits 
bestehende Schutzrechte bzw. Kennzeichenrechte des jeweils anderen nicht 
anzugreifen oder angreifen zu lassen. Soweit die Vertragspartner künftig ge-
meinsam Rechte an einem Kennzeichen erwerben, gilt der vorstehende Absatz 
1 entsprechend mit der Maßgabe, dass beide Vertragspartner gleichberechtigt 
Rechteinhaber sind. Beide Vertragspartner verpflichten sich auch, auch nach 
Vertragsschluss, die bestehenden Kennzeichen nicht in Deutschland und nicht 
in anderen Ländern einzutragen oder eintragen zu lassen oder sonst zu ver-
wenden oder verwenden zu lassen, um dort Rechte zu generieren. Die Eintra-
gung kann gemeinsam bzw. mittels separater Vereinbarung erfolgen. Soweit 
die Vertragspartner oder Rechteinhaber an ihren Kennzeichen aus rechtlicher 
Sicht oder aus Sicht der Unternehmens-C.I. bestimmte Anforderungen stel-
len, so ist dies dem anderen Vertragspartner im Vorfeld mitzuteilen. Die Ver-
pfändung der Lizenzrechte in diesem Vertrag ist ausgeschlossen. Vom Ver-
tragspartner erstellte Unterlagen, Graphiken, Aufstellungen, Zeichnungen und 
Skizzen und andere Gegenstände verbleiben in seinem Eigentum, soweit der 
Eigentumsübergang nicht Vertragsgegenstand ist.
Findet die Veranstaltung ganz oder teilweise digital statt und erhalten Sie die 
Möglichkeit, sich digital zu präsentieren, so stehen Sie dafür ein, dass für jegli-

che vertragsgemäße Nutzungen durch uns die entsprechenden notwendigen 
Rechte eingeräumt werden. Dies gilt auch, soweit Persönlichkeitsrecht bzw. 
personenbezogene Daten von Ihren Beschäftigten oder Gehilfen betroffen 
sind. Im Übrigen gilt § 21. Sie sind uns von jeglicher Inanspruchnahme durch 
Dritte und Kosten freizustellen, die durch eine Inanspruchnahme durch Drit-
te entstehen, soweit die Inanspruchnahme auf einem Ihnen zurechenbaren 
Verstoß gegen eine der hier vereinbarten Regelungen, Vereinbarungen aus 
einem Einzelauftrag, aus einer späteren Vereinbarung, oder gegen eine ge-
setzliche oder sonstige Vorschrift oder einem sonst rechtswidrigen Verhalten 
beruht. 
Diese Freistellungsverpflichtung gilt im Rahmen der gesetzlichen Verjährung 
auch nach Vertragsende fort, wenn die Inanspruchnahme erst nach Vertrags-
ende erfolgt. Dies gilt auch, wenn der Vertrag vorzeitig durch Höhere Gewalt 
oder andere Ereignisse beendet wurde.§ 10 Vertraulichkeit / Geheimnisschutz 
Sie sind verpflichtet, Inhalte dieses Vertrages ausschließlich auftragsgemäß 
zu verwenden und im Übrigen auch über das Ende des Vertrages hinaus Still-
schweigen zu bewahren.

§ 11 Vertraulichkeit / Geheimnisschutz
Sie sind verpflichtet, Inhalte dieses Vertrages ausschließlich auftragsgemäß 
zu verwenden und im Übrigen auch über das Ende des Vertrages hinaus Still-
schweigen zu bewahren.

§ 12 Aufzeichnung der Veranstaltung
Wir sind berechtigt, auf der Veranstaltung unter Beachtung der Persönlich-
keitsrechte der Gäste und Rechte Dritter selbst Foto- und/oder Videoaufnah-
men zu fertigen und diese zu Referenz- und eigenen werblichen Zwecken 
zu verwenden, sofern Sie dies nicht zuvor aus wichtigem Grund ausdrücklich 
ablehnen. In jedem Fall sind wir berechtigt, Aufnahmen zu Dokumentations- 
und Beweiszwecken zu fertigen. Sie sind verpflichtet, mit anderen beteiligten 
Rechteinhabern aus Ihrem Einflussbereich, insbesondere Mitarbeitern und 
Unterbeauftragten, entsprechende Vereinbarungen treffen, aus denen die 
Erlaubnis an uns hervorgeht, die Darbietungen und Leistungen gemäß Ab-
satz 1 aufzuzeichnen. Sie dürfen die Veranstaltung nur mit unserer vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung aufzeichnen. Im Falle einer Zustimmung sind Sie 
selbst dafür verantwortlich, Rechte Dritter zu beachten (z.B. des Gebäude-
eigentümers, Besucher usw.).

§ 13 Datenschutz
Sie sind verpflichtet, die Datenschutzinformationen, die wir Ihnen als Vertrags-
partner mitteilen, auch an die von Ihnen zu benennenden verantwortlichen 
Personen und Ansprechpartner und Subunternehmer weiterzugeben, damit 
diese auch über die bei uns im Zusammenhang mit dem Vertrag erfolgenden 
Datenverarbeitungsvorgänge und Datenschutzmaßnahmen informiert wer-
den. Soweit notwendig, werden Sie und wir auch noch nach Vertragsschluss 
entsprechende datenschutzrechtliche Vereinbarungen schließen, die auf der 
EU-Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) beruhen (z.B. einen Vertrag über die gemeinsame Verantwort-
lichkeit gemäß Art. 26 DSGVO oder einen Auftragsverarbeitungsvertrag ge-
mäß Art. 28 DSGVO).

§ 14 Freistellungsverpflichtung durch Sie als Aussteller
Sie sind verpflichtet, uns von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte und Kos-
ten freizustellen, die durch eine Inanspruchnahme durch Dritte entstehen, so-
weit die Inanspruchnahme auf einem Verstoß von Ihnen gegen eine der hier 
vereinbarten Regelungen, Vereinbarungen aus einem Einzelauftrag, aus einer 
späteren Vereinbarung, oder gegen eine gesetzliche oder sonstige Vorschrift 
oder einem sonst rechtswidrigen Verhalten beruht. Diese Freistellungsver-
pflichtung gilt im Rahmen der gesetzlichen Verjährung auch nach Vertrags-
ende fort, wenn die Inanspruchnahme erst nach Vertragsende erfolgt. Dies 
gilt auch, wenn der Vertrag vorzeitig durch Höhere Gewalt oder andere Ereig-
nisse beendet wurde

§ 15 Vertragsstrafe
Sie sind verpflichtet, für jeden Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen den 
Vertrag eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen. In diesem Fall können 
wir die Höhe der Vertragsstrafe nach eigenem Ermessen bestimmen, deren 
Angemessenheit im Streitfall von dem an unserem Geschäftssitz zuständigen 
Gericht überprüft werden kann. Ein etwaiger darüber hinausgehender Scha-
denersatzanspruch wird von der Vertragsstrafe nicht berührt. Diese Vertrags-
strafenverpflichtung gilt im Rahmen der gesetzlichen Verjährung auch nach 
Vertragsende fort, wenn der die Vertragsstrafe auslösende Grund erst nach 
Vertragsende entsteht oder uns erst nach Vertragsende bekannt wird. Dies 
gilt auch, wenn der Vertrag vorzeitig durch Höhere Gewalt oder andere Ereig-
nisse beendet wurde.

§ 16 Gewährleistung und Haftung durch Sie als Aussteller
Für unsere Gewährleistungsansprüche gegen Sie gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen des Werkvertragsrechts. Sie haben im Rahmen Ihrer Obhuts- und 
Sorgfaltspflicht gemäß § 278 BGB das Verschulden von Personen zu vertre-
ten, die auf Ihre Veranlassung hin mit dem Vertragsgegenstand in Berührung 
kommen (z.B. Ihre Betriebsangehörigen, Ihre von Ihnen eingeladenen Gäste, 
Kunden oder von Ihnen beauftragte Handwerker, Transporteure, Techniker), 
soweit nicht diese Personen den Schaden nur bei Gelegenheit ihrer Zugriffs-
möglichkeit auf den Vertragsgegenstand verursacht haben und/oder unserem 
Verantwortungsbereich unterfallen. Sie tragen die Beweislast dafür, dass die 
schadensverursachende Person nicht unter Ihre Obhuts- und Sorgfaltspflicht 
gemäß § 278 BGB fällt.

§ 17 Haftung für Ihre Subunternehmer
Verursacht ein von Ihnen beauftragter Subunternehmer einen Schaden, so 
haben wir die Wahl, primär zunächst gegen diesen Subunternehmer vorzuge-
hen. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, diesen Subunternehmer mit ladungs-
fähiger Anschrift zu benennen, alle Ihnen gegen diesen Subunternehmer 
zustehenden Rechte bzw. Ansprüche an uns abzutreten und uns alle zur An-
spruchsdurchsetzung erforderlichen Unterlagen und Informationen herauszu-
geben sowie Ihre eigenen Beschäftigten und Personen soweit möglich als 
Zeugen mit ladungsfähiger Anschrift zu benennen. Wir können jederzeit aber 
Sie in Anspruch nehmen, soweit Sie als Hauptunternehmer den Subunterneh-
mer beauftragt haben. Wir sind in diesem Fall verpflichtet, die Ihnen ursprüng-
lich zustehenden Rechte bzw. Ansprüche, wieder zurück an Sie abzutreten 
und Ihnen etwa uns überlassene Original-unterlagen wieder zurückzugeben.

§ 18 Unsere Gewährleistung und Haftung
Eine Garantiehaftung wird ausgeschlossen. Ebenso wird das Minderungs-
recht ausgeschlossen. Der Ausschluss des Minderungsrechts gilt aber nicht 
für Mängel, die von uns arglistig verschwiegen sind sowie für durch uns zu-
gesicherte Eigenschaften. Ferner gilt dieser Ausschluss nicht bei unstreitigen 
oder gerichtlich festgestellten Ansprüchen des Ausstellers. Die Minderung ist 
auch nur insoweit ausgeschlossen, als dem Aussteller das Recht untersagt ist, 
die Minderung durch Abzug des vereinbarten Preises durchzusetzen. Er kann/
muss etwaige Rückforderungsansprüche gemäß § 812 BGB selbst geltend 
machen und durchsetzen. Eine Haftung von uns für eventuell vor Abschluss 
dieser Vereinbarung vorhandene Mängel an dem Vertragsgegenstand wird 
ausgeschlossen, es sei denn, dass diese von uns arglistig verschwiegen wor-
den sind oder wenn es sich um Sachschäden handelt, die von uns, unseren 
Bediensteten oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht wurden oder wenn es Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden 
betrifft, die infolge Vorsatz oder jeder Fahrlässigkeit von uns, unseren Be-
diensteten oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind. Für die von Ihnen auf 
das Veranstaltungsgelände eingebrachten Gegenstände übernehmen wir kei-
ne Haftung, soweit nicht anders in Absatz 6 vereinbart. Diese Gegenstände 
lagern auf eigene Gefahr des Ausstellers auf dem Veranstaltungsgelände. § 
539 Absatz 1 BGB wird ausgeschlossen. Wir haften für bei Ihnen verursachte 
Sach- und Vermögensschäden, die von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen 

leicht fahrlässig verursacht wurden, nur im Falle der Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig 
vertrauen dürfen. Diese Haftung ist in der Höhe beschränkt auf die bei Ver-
tragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischer-weise 
gerechnet werden muss. Wir haften für bei Ihnen verursachte Sach- und Ver-
mögensschäden unbeschränkt, die wir oder unsere Erfüllungsgehilfen grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Für bei Ihnen von uns oder unse-
ren Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden an Leben, Körper und Gesund-
heit haften wir unbeschränkt, also für jede Art von Fahrlässigkeit und für Vor-
satz. Die Haftungsbeschränkungen in Absatz 6 betreffen nicht Ihre Ansprüche 
aus Produkthaftung und aus gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen.

§ 19 Vertragsdauer und Kündigung
Der Vertrag ist nur für die konkret vereinbarte Veranstaltung geschlossen und 
endet, wenn sie im Verhältnis zwischen uns und Ihnen vollständig abgewickelt 
ist. Wir können bei einer erhöhten und/oder nicht vorhergesehenen Gefahren-
lage oder aus wichtigem Grund den Vertrag kündigen. Das Recht beider Par-
teien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Im Übrigen ist eine 
Kündigung ausgeschlossen. Im Falle wiederkehrender Einzelaufträge ent-
spricht die Nichterteilung eines Einzelauftrages der Beendigung des Rahmen-
vertrages. Im Falle wiederkehrender Einzelaufträge gelten die hier genannten 
Kündigungsbestimmungen entsprechend.

§ 20 Höhere Gewalt und (teilweise) Nichtdurchführung der Veranstaltung
Im Falle Höherer Gewalt, die zu einem Ausfall, einem Abbruch oder einer 
Unterbrechung der Veranstaltung führt, werden wir von unserer Leistungs-
pflicht – bei teilbaren Leistungen, soweit für Sie zumutbar, auch teilweise hin-
sichtlich des betroffenen Teils – frei (§ 275 Absatz 1 BGB). Soweit wir nicht 
zu leisten brauchen, entfällt auch unser Anspruch auf Ihre Gegenleistung (§ 
326 BGB).Höhere Gewalt, die die Durchführung der Veranstaltung unmöglich 
macht, macht auch die Durchführung des Vertrages zwischen Ihnen und uns 
unmöglich. Unmöglichkeit gemäß § 275 Absatz 2 oder Absatz 3 BGB vorliegt. 
Als Höhere Gewalt gelten auch staatliche, behördliche, polizeiliche oder ge-
richtliche Verbote oder Einstellungs- oder Abbruchverfügungen, soweit nicht 
ein Vertragspartner diese Verfügung schuldhaft verursacht hat.

§ 21 Stornierung
Wir können den vereinbarten Betrag abrechnen, soweit kein anderer Aus-
steller Ihren freigewordenen Platz einnimmt. Sie werden von Ihrer Zahlungs-
verpflichtung frei, soweit der neue Aussteller ggf. auch neu oder anders 
vereinbarte Gebühren bezahlt hat. Dabei gilt erst dann ein neuer Aussteller 
als Ersatz, wenn dieser Aussteller entweder ausschließlich durch Ihr Zutun 
Aussteller geworden ist oder wenn alle anderen von vornherein freien Stand-
plätze bereits belegt sind. Werden nach den Zulassungen von anderen Aus-
stellern ebenso wie von Ihnen mehr als nur Ihre Standfläche frei, gilt für die 
Nachbelegung von neuen Ausstellern das Prioritätsprinzip (d.h. wenn ein Aus-
steller A storniert und damit dessen Fläche frei wird, und danach stornieren 
Sie und Ihre Fläche wird frei, dann würde zunächst die Fläche des Ausstel-
lers A nachbelegt werden). Bei einem Wechsel auf einen anderen Aussteller 
sind wir berechtigt, unseren Mehraufwand mit einer Pauschale von 20 % des 
ursprünglich vereinbarten Betrags abzurechnen. Sie haben die Möglichkeit, 
einen geringeren Schaden als diese Pauschale nachzuweisen, wir haben die 
Möglichkeit, einen höheren Schaden nachzuweisen; in diesem Fall entsteht 
ein Anspruch auf die nachgewiesene Höhe.

§ 22 Transformation der Veranstaltung in den digitalen Bereich
Als milderes Mittel vor einer Absage der Veranstaltung aufgrund eines Ereig-
nisses im Sinne des § 18 können wir diese ganz oder teilweise in den digitalen 
Bereich verlegen, sind dazu aber nicht verpflichtet. Die gegenseitigen vertrag-
lichen Leistungen sind im Falle einer Verlegung in den digitalen Bereich im 
Sinne von § 313 BGB angemessen anzupassen. Sie haben das Recht, von der 

Teilnahme an einer solchen digitalen Veranstaltung zurückzutreten, wenn die 
Teilnahme daran für Sie unzumutbar ist. Der Rücktritt muss unverzüglich nach 
unserer Bekanntgabe der Verlegung in den digitalen Bereich erklärt werden.

§ 23 Verlegung des Termins
Als milderes Mittel vor einer Absage der Veranstaltung aufgrund eines Ereig-
nisses im Sinne des § 18 können wir die Veranstaltung zeitlich und/oder örtlich 
verlegen. Sie haben das Recht, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn der 
neue Termin und/oder neue Ort für Sie unpassend ist; ein anderer Veranstal-
tungsort in der selben Stadt zum ursprünglich vereinbarten Zeitpunkt ist kein 
Rücktrittsgrund. Der Rücktritt muss unverzüglich nach unserer Bekanntgabe 
der Verlegung mit dem neuen Ort und dem neuen Termin erklärt werden. An-
sonsten gilt der ursprüngliche Vertrag als auf den neuen Ort und neuen Ter-
min umgetragen und wirksam. Im Übrigen gilt § 19 entsprechend.

§ 24 Sonstiges
Sie dürfen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis mit uns nur mit unserer vor-
herigen ausdrücklichen Zustimmung an Dritte abtreten. Gerichtsstand für alle 
Ansprüche aus dem Verhältnis mit Ihnen ist unser Geschäftssitz. Wir sind auch 
berechtigt, den Gerichtsstand an Ihrem Geschäftssitz zu wählen. Es gilt deut-
sches Recht. Sie und wir sind verpflichtet, dann, wenn einzelne oder mehre-
re Regelungen aus anderen Gründen als den Bestimmungen betreffend das 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB un-
wirksam/nichtig/undurchführbar sind oder eine ausfüllungsbedürftige Rege-
lungslücke entsteht, durch eine wirksame Regelung ersetzen bzw. die Lücke 
ausfüllen, die in ihrem rechtlichen und wirtschaften Gehalt der unwirksamen/
nichtigen/undurchführbaren Regelung und dem Vertragszweck entspricht. § 
139 BGB (Teilnichtigkeit) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Beruht die Un-
wirksamkeit einer Regelung auf einem in ihr festgelegten Maß der Leistung 
oder der Zeit (Termin oder Frist), so ist diese Regelung mit einem dem ur-
sprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu ver-
einbaren. 
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